
Programm „Jugendsozialarbeit an Berliner Schulen“   
 

 

Stand: 12.07.2023                

Leitfaden zum Vorgehen bei der Verteilung zusätzlicher Stellen (über den Mindeststandard 1 Vollzeitstelle pro Schule hinaus) 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
   
 
 
 
¹ Rahmenrichtlinie, Download auf der Internetseite des Programms www.spi-programmagentur.de 

  Indikatoren: Lernmittelbefreiung/BUT , unentschuldigte Fehlzeiten, Größe der Schule, Stufe der Schultypisierung, Planungsräume der Gemeinschaftsinitiative (nur bei Grundschulen) 

SenBJF sendet Vorschlag 
an Jugendämter und 

Schulaufsicht zur Prüfung 
und Abstimmung 

SPI informiert die Schulen 
über (zusätzliche) Stelle der 
Jugendsozialarbeit und zum 

Verfahren  

Träger reicht Förderantrag  
zur Prüfung durch SPI ein 

 
Freigabe durch SenBJF  

SenBJF meldet die Verteilung der Stellen an SPI 

Jugendämter und Schulaufsicht 
stimmen der Ressourcenverteilung zu  

Zusätzliche  
Haushalts- 

mittel stehen 
zur Verfügung 

SenBJF erstellt Vorschlag 
zur Verteilung der Stellen 
auf Basis der Indikatoren1 

Projektstart 

Begleitung durch SPI 

Jugendämter und Schulaufsicht 
melden begründeten 

Gegenvorschlag zurück 

Abstimmung mit SenBJF 

Jugendamt berät vorab 
bei der Trägerwahl und 

begleitet den Prozess 

Trägerwahl: 
Schule schließt 

Kooperationsvertrag 
mit Träger, 
Jugendamt, 

Schulaufsicht und  
-amt zeichnen mit 

https://www.spi-programmagentur.de/fileadmin/user_upload/Programmagentur/Dokumente/SenBJF_Rahmenrichtlinie_Landesprogramm_Jugendsozialarbeit_an_Berliner_Schulen.pdf

